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1.  EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

• EPG Start am 1. Juni 2023

• Start mit 17 Vertragsmitgliedstaaten;
seit 1. September 2024: 18 Vertragsmitgliedstaaten (Beitritt von Rumänien)

• 2026 Referendum geplant in Irland 

• 2024 wurde für 25,6% aller neu erteilten EP
die einheitliche Wirkung beantragt
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1.  EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

Fallaufkommen bis 28.2.2025

• 270 Verletzungsklagen – 271 Nichtigkeitswiderklagen in 150 Verletzungsverfahren

• 74 Einstweilige Maßnahmen (einstweilige Verfügung, Beweissicherung, Besichtigung)

• 56 isolierte Nichtigkeitsklagen

• insgesamt 752 Verfahren

4 (Quelle: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf)

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf


1.  EPG – AKTUELLE FALLZAHLEN

Fallaufkommen bis 28.2.2025

5

(Quelle: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf)

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20February_04.03.2025.pdf


2.  ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG - Berufungsgericht, Anordnung vom 12. November 2024, UPC_CoA_489/2023
AIM Sport Development vs. Supponor Oy 

• Patentinhaber erklärt Opt-out kurz vor dem 1. Juni 2023
Zu diesem Zeitpunkt ist in Deutschland eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent anhängig

• Patentinhaber nimmt Opt-out zurück und startet Verfahren vor dem EPG – LK Helsinki
LK Helsinki erklärt EPG für unzuständig

• Berufungsgericht hebt Entscheidung erster Instanz auf und erklärt EPG für zuständig
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2.  ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG - Berufungsgericht, Anordnung vom 16. Januar 2025, UPC_CoA_30/2024
Fives ECL vs. REEL GmbH

• Fives ECL klagt vor Landgericht Düsseldorf wg. Patentverletzung
LG Düsseldorf verurteilt REEL GmbH wg. Patentverletzung zu Unterlassung, Auskunft und 
Feststellung der Schadensersatzpflicht; Urteil wird rechtskräftig

• Fives ECL erhebt im August 2023 Klage vor dem EPG – LK Hamburg Schadensersatzhöheklage

• LK Hamburg erklärt EPG für unzuständig
• Berufungsgericht hebt Entscheidung erster Instanz auf und erklärt EPG für zuständig;

EPG ist für solche Klagen zuständig; EPG auch in zeitlicher Hinsicht zuständig
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2.  ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG – LK Paris, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_702/2024
IMC Créations vs. Mul-T-Lock France et Mul-T-Lock Suisse

• IMC Créations klagt vor LK Paris gegen Mul-T-Lock France und Mul-T-Lock Suisse
Klage umfasst Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich (UK) 

• Mul-T-Lock France und Mul-T-Lock Suisse erheben Einspruch gegen die Zuständigkeit

• LK Paris erklärt sich für gesamtes Verfahren für zuständig, in Anwendung der EuGH-Entscheidung
C-339/2022 BSH-Hausgeräte GmbH – Electrolux AB vom 25. Februar 2025
Berufung nach R. 220.2 möglich
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2.  ZUSTÄNDIGKEIT DES EINHEITLICHEN PATENTGERICHTS

EPG – LK Paris, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_702/2024
IMC Créations vs. Mul-T-Lock France et Mul-T-Lock Suisse

• Klage gegen Mul-T-Lock France
• Zuständigkeit für Spanien ergibt sich direkt aus Art. 4 EuGVVO 

Mul-T-Lock France hat Sitz in Frankreich und Art. 24(4) EuGVVO verhindert Verletzungsklage 
nicht; EPG muss ggf. aussetzen, wenn Ni-Klage in Spanien anhängig

• Zuständigkeit für UK ergibt sich direkt aus Art. 4 EuGVVO
Art. 24(4) EuGVVO nicht anwendbar im Verhältnis zu Drittstaaten; Beklagter kann im 
Verletzungsverfahren einwenden, dass UK-Patent nicht rechtsbeständig, Entscheidung inter partes

• Zuständigkeit für Schweiz ergibt sich aus Art. 2 Luganer Übereinkommen,
da Entscheidung BSH Hausgeräte auf das Luganer Übereinkommen übertragbar

• Klage gegen Mul-T-Lock Suisse
• Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 8 EuGVVO bzw. Art. 6 Luganer Übereinkommen –

es reicht aus, dass einer der Beklagten an seinem Sitzgericht verklagt wird
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3.  KOSTEN BEI SOFORTIGEM ANERKENNTNIS

EPG – Berufungsgericht, Anordnung vom 26. März 2025, UPC_COA_290/2024
Stäubli Tec-Systems GmbH vs. Gebr. Konrad

• Stäubli klagt gegen Gebr. Konrad auf Nichtigkeit des Patents; davor Austausch zwischen den Parteien 
wegen angeblicher Verletzung in Form einer Berechtigungsanfrage
8 Monate nach letztem Schriftwechsel erfolgt Klage auf Nichtigkeit beim UPC

• Gebr. Konrad stellen Antrag nach Art. 105a EPÜ (Antrag auf Widerruf durch Patentinahber) und 
verzichten auf das Patent in Klageerwiderung

• Stäubli muss die Kosten des Verfahrens tragen
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4.  STREITVERKÜNDUNG UND NICHTIGKEIT

Lokalkammer Paris, zuletzt Anordnung vom 24. Januar 2025, UPC_CFI_238/2024
Seoul Visoys vs. Photon Wave

• Seoul Viosys klagt gegen Laser Components wg. Patentverletzung;
Photon Wave wird Streit verkündet und tritt Streit bei 

• Photon Wave‘s Nichtigkeitswiderklage wird zurückgewiesen, da Laser Components keine eigene 
Nichtigkeitswiderklage eingereicht hatte

• Photon Wave klagt nunmehr bei ZK Paris auf Nichtigkeit, da CMS keine Klage bei LK Paris zulässt
(Adressat der Klage auf S. 1 ist aber die LK Paris, nicht die ZK Paris)

• Auf Einspruch von Seoul Viosys erklärt sich die ZK Paris für unzuständig und verweist Rechtsstreit 
an die LK Paris, Artikel 33(4) EPGÜ

• LK Paris weist Nichtigkeitsklage als unzulässig zurück, da sie eine Umgehung der zwingenden 
Vorschriften der Verfahrensordnung mit Blick auf das Verhältnis Verletzungsklage und 
Nichtigkeitswiderklage sei
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5.  CASE MANAGEMENT UND VERSPÄTUNG

Zentralkammer Paris, Urteil vom 18. Dezember 2024, UPC_CFI_454/2023
Tandem Diabetes vs. Roche Diabetes

• Tandem Diabetes erhebt Nichtigkeitsklage gegen Roche Diabetes
• Mit der Replik führt Tandem Diabetes neuen Stand der Technik in das Verfahren ein; späte 

Einreichung wird damit begründet, dass dieser Stand der Technik erst mit einer ergänzenden 
Recherche zu Hilfsanträgen aus der Klageerwiderung bekannt wurde; zudem werden mit der Replik 
erstmals Unteransprüche angegriffen

• ZK Paris lässt neuen Stand der Technik und Angriff auf Unteransprüche nicht zu und weist 
Nichtigkeitsklage ab – Berufung ist anhängig

• ZK: RoP 44 sieht vor, dass Ni-Klage die Ni-Gründe sowie die zugehörigen Tatsachen und Beweise 
enthalten muss; EPGÜ schreibt als maßgebliches Ziel „front loaded“ System vor, bei dem als Regel 
alle Tatsachen und Beweis so früh als möglich in das Verfahren zu bringen sind

• Grenze ist Verhältnismäßigkeit und effektive Prozessführung: keine übermäßigen Anforderungen und 
Vermeidung überfrachteter Schriftsätze  
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5.  CASE MANAGEMENT UND VERSPÄTUNG

Zentralkammer Paris, Urteil vom 18. Dezember 2024, UPC_CFI_454/2023
Tandem Diabetes vs. Roche Diabetes

• Im konkreten Fall durfte der neu in der Replik eingeführte Stand der Technik nur für Argumente und 
Hilfsanträge herangezogen werden, die in der Klageerwiderung enthalten waren, nicht aber zur 
Begründung des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit aus der Klage im Bezug auf 
Streitpatent in der erteilten Fassung; Gleiches gilt für Angriffe auf Unteransprüche erst in der Replik
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6.  AUSBLICK AUF 2025/2026

Entscheidende Weichenstellungen stehen bevor

• Anzahl juristischer und technischer Richter muss mit Fallzahlen mitwachsen
• Verfahren dürfen nicht wegen Überlastung länger dauern als an anderen Lokalkammern
• Bisher noch keine einheitliche Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz zu

• Ablauf mündliche Verhandlung
• Dringlichkeitsfrist bei einstweiligen Maßnahmen
• Territoriale Reichweite des Urteils gemäß Art. 34 EPGÜ
• Patentverletzung durch Äquivalenz
• Kostenerstattung, insb. Leitlinien zur Angemessenheit von RA- und PA-Abrechnung

• Erhebliche Anzahl an Fällen derzeit in Berufung anhängig
• Ab Ende 2025/Anfang 2026 werden sich die großen Linien der Rechtsprechung abzeichnen
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CONTACT
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Andreas Haberl
Partner, Munich

Excellence is in the details.

Key facts

• Als Rechtsanwalt zugelassen seit 2001
• Fachanwalt für IP, spezialisiert auf Patentrecht, 

Gebrauchsmuster und Arbeitnehmererfindungen
• Umfangreiche Erfahrung in Verletzungs- und 

Nichtigkeitsverfahren

Kontakt

• aha@preubohlig.de
• +49 89 3838700
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